
Der Städtepartnerschaftsverein als eingetragener Verein (e.V.) – nicht 

schlecht,aber unnötig 
(und manchmal richtig lästig). 

 

Dass ein nicht eingetragener Verein nicht Träger von Rechten und Pflichten sein könne, hat teilweise 

(im Jahr 1900) mal gegolten, ist aber längst überholt (wäre ja richtig schön, wenn wir beim Finanzamt 

keine Pflichten hätten….). Und dass wir klagen und verklagt werden können, ist auch schon viele 

Jahre so. Was Herr Kant schreibt war – fast – alles einmal richtig, nämlich vor 100 Jahren. Heute gibt 

es nahezu keinen Unterschied mehr zwischen dem eingetragenen und dem nicht eingetragenen 

Verein: beide können Verträge schließen und klagen und verklagt werden. Sie können Eigentum 

erwerben (und sogar erben, Schecks und Wechsel ausstellen oder Insolvenz anmelden) u.s.w.. 

 

Es gibt heute eigentlich nur noch 2 wesentliche Unterschiede: 

- Im Grundbuch müssen beim nicht eingetragenen Verein alle Mitglieder eingetragen werden 

(ich glaube aber nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren ein Haus kaufen wollen),und 

-  kraft Gesetzes haften beim nicht eingetragenen Verein neben dem Verein auch die für ihn 

Handelnden.  Das klingt schlimmer als es ist. Solange sie sich im Rahmen ihrer 

Geschäftsführungsbefugnis halten, wird das nur praktisch, wenn der Verein kein Geld mehr 

hat, denn der haftet ja in erster Linie. Wenn beim eingetragenen Verein der Vorstand jedoch 

weiß, dass der Verein nichts mehr hat, haftet er ebenfalls persönlich (nur halt nacheiner 

anderen Vorschrift). Es gibt also nur ganz wenige Fälle wo diese Haftung praktisch wird (und 

deshalb gab es auch nur ganz wenige Gerichtsverfahren zu diesem Punkt, obwohl die 

Vorschrift schon seit 115 Jahren existiert). 

 

Ein eingetragener Verein ist manchmal lästig: 

- Die Satzung muß notariell beglaubigt werden und wird vom Registergericht geprüft; das 

Gericht redet also beim Inhalt mit (Beanstandungen sind sehr häufig). 

- Jede Änderung beim Vorstand muß wieder notariell beglaubigt werden und ist zum 

Registergericht anzumelden. 

 

Ich war 25 Jahre Vorstand und habe mich gegen die Eintragung gewehrt, weil sie mir lästig war. Das 

ist nicht für jeden Verein ein Argument. Aber in den mehr als 40 Jahren, in denen ich Verantwortung 

als Vorstand oder Beirat getragen habe, gab es nicht eine einzige Situation, in der es besser gewesen 

wäre, wenn wir ein e.V.gewesen wären. 

 

Also wozu? 


